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Antrag    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00515/2020    

Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Stärkung der demokratischen Teilhabe - Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität und 
Sparsamkeit 
 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung spricht sich für eine Stärkung der demokratischen Teilhabe aus und 
beschließt eine Änderung der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt Schwerin wie folgt: 
 

1) § 8 - Stellvertretung der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters/ 

Beigeordnete  

(§ 40 KV MV)  

 

 (2)  wird ersatzlos gestrichen 

 

2) §12 - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (§§ 1, 3 EntschVO MV)  

 

 (1)  „1200 Euro pro Monat“ 

 wird ersetzt durch  

 „1000 Euro pro Monat“ 

 

 „in Höhe von 450 Euro“ 

 wird ersetzt durch 

 „in Höhe von 350 Euro“  

 

(2)  „500 Euro pro Monat“ 

 wird ersetzt durch 

 „450 Euro pro Monat“ 
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Beschlussvorschlag 

(3)  „180 Euro pro Monat“ 

 wird ersetzt durch 

 „100 Euro pro Monat“, 

 

 „240 Euro pro Monat“  

 wird ersetzt durch 

 „150 Euro pro Monat“ 

 

(4)  „ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 Euro und einen monatlichen Sockelbetrag 

von 150 Euro“ 

 wird ersetzt durch 

 „ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 Euro und einen monatlichen Sockelbetrag 

von 100 Euro“ 

 

 „eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 Euro und 

eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für die Sitzungen der  Fraktionen 

in Höhe von 30 Euro.“ 

 wird ersetzt durch 

 „eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro und 

eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für die Sitzungen der  Fraktionen 

in Höhe von 25 Euro.“ 

 

(6) „erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 

 Euro pro Sitzung des. Die Höchstzahl der Sitzungen der Ortsbeiräte, für die 

 Entschädigung zu zahlen ist, wird auf jährlich 10 beschränkt.“ 

  wird ersetzt durch 

 „erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 

Euro pro Sitzung des Ortsbeirates und der Fraktion. Die Höchstzahl der Sitzungen 

der Ortsbeiräte, für die Entschädigung zu zahlen ist, wird auf jährlich jeweils 10 

beschränkt.  

 

(9) „in Höhe von 90,00 €“ 

 wird ersetzt durch 

 „in Höhe von 70 Euro“ 

 

(10)  wird geändert in 

 „Empfangsberechtigte von Aufwandsentschädigungen oder Sitzungsgeld 

 erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung und ihrer 

Ausschüsse sowie für die Teilnahme an den Sitzungen der Fraktionen unter den in § 

16 Abs. 2 der Entschädigungsverordnung genannten Voraussetzungen als 

pauschale Vergütung eine Jahreskarte des Nahverkehr Schwerin oder auf Antrag 

eine Vergütung in Höhe von 10 €  pro Sitzungsmonat. Stellvertretende 

Empfangsberechtigte erhalten eine pauschale Vergütung von 10 € für den 

Sitzungsmonat“ 
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Beschlussvorschlag 

(12) „pro Sitzung 125 Euro“ 

 wird ersetzt durch 

 „pro Sitzung 100 Euro“, 

  

 „pro Sitzung 150 Euro“ 

 wird ersetzt durch 

 „pro Sitzung 125 Euro“  

 

 „Für den Fall der Sitzungsleitung gelten die vg. Beträge in doppelter Höhe.“ 

 wird ersetzt durch 

 „Für den Fall der Sitzungsleitung wird der Betrag um 25 € erhöht.“ 

 

 

Begründung 

Bisher sind die Mitglieder der Ortsbeiräte nicht mit den sachkundigen Einwohnern in der 
Entschädigungsverordnung gleichgestellt. Dies, obwohl sie dieselbe Legitimation durch die 
Stadtvertretung erfahren und eine vergleichbare Verantwortung tragen. Um diese 
Ungleichheit zu beseitigen, muss §12 (6) der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt 
Schwerin geändert werden.  
Zur Vereinfachung der Entschädigungsverordnung wird außerdem die Fahrkostenerstattung 
gestrafft. Diese minimiert den Verwaltungsaufwand und ist gleichzeitig ein Bekenntnis der 
Stadtvertreter zum ÖPNV.  
Die Refinanzierung der Maßnahmen erfolgt durch die Verringerung der individuellen 
Aufwandsentschädigungen und ist damit ein Bekenntnis des Sparwillens gegenüber den 
Bürgern. 
 
 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
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Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
 
 
gez. Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende 
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